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sei; vom Detaillisten bis zum Gros-
sverteiler.

Trinkwasserversorgung in Notla-

gen
Die KZWL befasst sich nicht nur
mit Vorbereitungen auf eine

Lebensmittelbewirtschaftung, son-
dem in den Dienstzweig Ernäh-

rung gehört z.B. auch die Trink-

Der erste Warenkorb

-r. In einer allfälligen ersten

Rationierungsperiode erhält der
Einzelkonsument gegen die

Abgabe des entsprechenden
Ausweises folgende Ware

(rund ein Monatsbedarf);

Person/Monat

Zucker 2500 g
Reis (für 3 Monate) 1000 g
Kaffee, Tee 500 g
Oel und Speisefette It/g 1000

Butter 450 g
Kakao, Schokolade 500 g
Teigwaren 500 g
Getreideprodukte und
Hülsenfrüchte (für 2

Monate) rund 1200 g

Wasserversorgung in Notlagen. Ein

entsprechendes Inventar wurde
dazu erstellt (zum Teil unabhängig
vom bisherigen Netz) und alle
zehn Jahre wird diese Karte revi-
diert. Mit dieser Arbeit begannen
die Veantwortlichen bereits 1974;
als eine der wenigen Kantone in

unserem Land. Auch in diesem
Bereich musste genau geplant
werden, sind doch dabei nebst der

Trinkwasserversorgung ebenfalls

die Feuerwehr (Schadenwehr/Erste
Hilfe), Laboratorium (Qualitätsun-
tersuchungen), Amt für Umwelt-
schütz (Inventar/Gewässerentwurf)
oder Zivilschutz (Katastrophenhil-
fe) betroffen.
In den Bereich der KZWL gehören
überdies Dienstzweige wie Ar-
beitskräfte (Sicherstellung land-
wirtschaftlicher Arbeitskräften)
oder Transporte (Sicherstellung
sämtlicher Nutzfahrzeuge; insge-
samt momentan 4500 Fahrzeuge
nach Halter, Fahrzeugart, Gemein-
den und Ämter).
Ein Lebens- und Futtermittel-Ver-
zeichnis gehören weiter in den

Arbeitsbereich der KZWL; wie das

Inventar der Warengattungen, die

Lagerhaltungsmöglichkeiten in

den einzelnen Gemeinden und

viele andere Sparten.

So war es nicht verwunderlich,

dass gerade der Vertreter des Bun-

des die Arbeiten der Luzerner im

Dienste der Allgemeinheit beson-

ders würdigte und in gewissen
Bereichen von Pioniergeist sprach.

Und dass sich alle Arbeit und Auf'

Opferungen gelohnt haben, he-

stätigte ebenfalls der Chef des

kantonalen Notstandstabes: "Ich

bin überzeugt, es funktioniert nicht

nur auf dem Papier, sondern auch

In einem Ernstfall. Ich bin beeim

druckt!»

«Ich wäre gerne
Fourier geworden»

-r. Diese Worte stammen von

Hans Blümli, der sich eigentlich

ungern an die Zeit als Unterof-

fizier erinnert. Denn er wäre

gerne Fourier geworden.
ihn jedoch der Schulkomrman-

dant nicht - wie üblich - früher

nach Hause entliess ("kein

Mann ist eigentlich unerseß'

lieh»), winkte er verständlicher*

weise ab, als er doch noch hat-

te zum Fourier befördert wet'

den sollen.
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